
 
 
 
 
 

Grundsätze für die publizistische Arbeit  
(Ehrenkodex für die österreichische Presse) 

 
 
 

Der Österreichische Presserat hat Grundsätze für die publizistische Arbeit - den sogenannten Ehrenkodex für 
die österreichische Presse - aufgestellt. Dieser beinhaltet Regeln für die tägliche Arbeit der Journalisten, die 
die Wahrung der journalistischen Berufsethik sicherstellen:  
 
 
Präambel 
 
Journalismus bedingt Freiheit und Verantwortung. Zeitungsherausgeber/innen, Verleger/innen, Hörfunk- und 
Fernsehverantwortliche sowie Journalisten und Journalistinnen tragen in besonderer Weise Verantwortung fur 
die in einer Demokratie lebensnotwendige Freiheit der Massenmedien. Die redaktionellen Fuhrungskräfte sind 
besonders gefordert: Sie haben fur die konsequente Einhaltung der Grundsätze fur die publizistische Arbeit in 
ihrem jeweiligen Wirkungsbereich zu sorgen. 
 
Der österreichische Presserat ist Plattform fur alle, die sich zu einem der Wahrheitsfindung und Korrektheit 
verpflichteten Gebrauch der Pressefreiheit bekennen und bereit sind, diesen vom Presserat in konkreten 
Anlassfällen prufen zu lassen. Die ständige freiwillige Selbstkontrolle ist ein geeignetes Mittel, den Verpflich-
tungen der Presse gerecht zu werden. 
 
Der österreichische Presserat hat daher fur alle mit der Beschaffung, Verbreitung und Kommentierung von 
Nachrichten in Zeitungsunternehmen befassten Personen den folgenden Grundsatzkatalog (Ehrenkodex fur die 
österreichische Presse) festgelegt, der im Bedarfsfall laufend ergänzt oder in Form von Richtlinien inter-
pretiert werden kann. Diese Grundsätze gelten fur alle in der redaktionellen Verantwortung liegenden Teile 
einer Zeitung. Zeitungen und Zeitschriften, die sich bereit erklären, den Ehrenkodex einzuhalten, verpflichten 
sich, auf jeden Fall Erkenntnisse des Österreichischen Presserates, die sich gegen das eigene Medium richten 
und deren Veröffentlichung beschlossen wurde, zu publizieren (Signet). 
 
 
1. Freiheit 
  
1.1. Die Freiheit in Berichterstattung und Kommentar, in Wort und Bild ist integrierender Bestandteil der 
Pressefreiheit. Das Sammeln und Verbreiten von Nachrichten und Kommentaren darf nicht behindert werden. 
 
1.2. Die Grenzen dieser Freiheit liegen fur die Tätigkeit des Presserates in der freiwilligen Selbstbeschränkung 
auf Grund der Bestimmungen in diesem Ehrenkodex. 
 
 
2. Genauigkeit 
 
2.1. Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche und Wiedergabe von Nachrichten und Kommentaren sind 
oberste Verpflichtung von Journalisten. 
 
2.2. Durch Anfuhrungszeichen gekennzeichnete Zitate mussen so weit wie möglich den Wortlaut wiedergeben. 
Eine lediglich sinngemäße Wiedergabe darf nicht unter Anfuhrungszeichen gesetzt werden. Anonyme 
Zitierungen sind zu vermeiden, sofern es nicht um die Sicherheit der zitierten Person oder die Abwehr eines 



anderen schweren Schadens von dieser geht. 
 
2.3. Beschuldigungen durfen nicht erhoben werden, ohne dass nachweislich wenigstens versucht worden ist, 
eine Stellungnahme der beschuldigten Person(en) oder Institution(en) einzuholen. Handelt es sich um die 
Wiedergabe einer öffentlich erhobenen Beschuldigung, ist dies deutlich kenntlich zu machen. 
 
2.4. Sobald einer Redaktion zur Kenntnis gelangt, dass sie eine falsche Sachverhaltsdarstellung veröffentlicht 
hat, entspricht eine freiwillige Richtigstellung dem journalistischen Selbstverständnis und Anstand. 
 
2.5. Wenn zu einem Bericht von Leserseite eine begrundete Richtigstellung einlangt, soll diese so weitgehend 
und so rasch wie möglich veröffentlicht werden. 
 
2.6. Wenn in einer von einem Medium behandelten Angelegenheit eine wichtige richterliche oder behördliche 
Entscheidung ergeht oder auf anderem Weg wesentliche neue Gesichtspunkte auftauchen, soll daruber 
angemessen berichtet werden. 
 
 
3. Unterscheidbarkeit 
 
3.1. Fur die Leserinnen und Leser muss klar sein, ob es sich bei einer journalistischen Darstellung um einen 
Tatsachenbericht oder die Wiedergabe von Fremdmeinung(en) oder um einen Kommentar handelt. 
 
3.2. Vor der Wiedergabe von Fremdmeinungen sollte deren Stichhaltigkeit uberpruft werden, wenn gravie-
rende Zweifel an der Richtigkeit eines Zitats bestehen. 
 
3.3. Fotomontagen und Bildbearbeitungen, die von fluchtigen Lesern/innen als dokumentarische Abbildungen 
aufgefasst werden, mussen deutlich als Montagen oder Bearbeitungen kenntlich gemacht werden. 
 
 
4. Einflussnahmen 
 
4.1. Eine Einflussnahme Außenstehender auf Inhalt oder Form eines redaktionellen Beitrags ist unzulässig. 
 
4.2. Unzulässige Beeinflussungsversuche sind nicht nur Interventionen und Pressionen, sondern auch die 
Zuwendung persönlicher Vorteile, die uber den Bereich unmittelbarer beruflicher Tätigkeit hinausgehen. 
 
4.3. Wer im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Journalist/in Geschenke oder andere persönliche Vorteile 
entgegennimmt, die geeignet sein könnten, die journalistische Darstellung zu beeinflussen, verstößt gegen das 
journalistische Ethos. 
 
4.4. Persönliche materielle Interessen durfen die journalistische Arbeit nicht beeinflussen. 
 
4.5. Wirtschaftliche Interessen des Verlages durfen redaktionelle Inhalte nicht in einer Weise beeinflussen, die 
Fehlinformationen oder Unterdruckung wesentlicher Informationen zur Folge haben könnte. 
 
4.6. In Berichten uber Reisen, die auf Einladung erfolgten, soll auf diese Tatsache in geeigneter Form hinge-
wiesen werden. 
 
 
5. Persönlichkeitsschutz 
 
5.1. Jeder Mensch hat Anspruch auf Wahrung der Rechte und Wurde der Person. 
 
5.2. Persönliche Diffamierungen, Verunglimpfungen und Verspottungen verstoßen gegen das journalistische 
Ethos. 
 
5.3. Personen, deren Leben gefährdet ist, durfen in Medienberichten nicht identifiziert werden, wenn die 
Berichterstattung die Gefährdung vergrößern kann. 
 



5.4. Pauschalverdächtigungen und Pauschalverunglimpfungen von Personen und Personengruppen sind unter 
allen Umständen zu vermeiden. 
 
5.5. Jede Diskriminierung aus rassischen, religiösen, nationalen, sexuellen oder sonstigen Grunden ist 
unzulässig. 
 
5.6. Eine Herabwurdigung oder Verspottung von religiösen Lehren oder anerkannten Kirchen und Religions-
gemeinschaften, die geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist unzulässig. 
 
5.7. Die Veröffentlichung entstellender photographischer Darstellungen, welche die dargestellte Person oder 
Personengruppe diffamieren, ist unzulässig. 
 
 
6. Intimsphäre 
 
6.1. Die Intimsphäre jedes Menschen ist grundsätzlich geschutzt. 
 
6.2 Bei Kindern ist dem Schutz der Intimsphäre Vorrang vor dem Nachrichtenwert einzuräumen. 
 
6.3. Vor der Veröffentlichung von Bildern und Berichten uber Jugendliche ist die Frage eines öffentlichen 
Interesses daran besonders kritisch zu prufen. 
 
6.4. Berichte uber Verfehlungen Jugendlicher durfen deren mögliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
nicht erschweren oder gar verhindern. Volle Namensnennung ist in solchen Fällen zu unterlassen. 
 
6.5. Bei der Befragung und beim Photographieren von Kindern und in der Berichterstattung uber Fälle, die 
deren Existenz nachteilig beeinflussen kann, ist besondere Zuruckhaltung geboten. 
 
 
7. Materialbeschaffung 
 
7.1. Bei der Beschaffung mundlicher und schriftlicher Unterlagen sowie von Bildmaterial durfen keine 
unlauteren Methoden angewendet werden. 
 
7.2. Unlautere Methoden sind z.B. Irrefuhrung, Druckausubung, Einschuchterung, brutale Ausnutzung 
emotionaler Stress-Situationen und die Verwendung geheimer Abhörgeräte. 
 
7.3. Bei der Verwendung von Privatfotos ist die Zustimmung der Betroffenen bzw. im Fall von Minderjährigen 
der Erziehungsberechtigten einzuholen, es sei denn, an der Wiedergabe des Bildes besteht ein berechtigtes 
öffentliches Interesse. 
 
 
8. Redaktionelle Spezialbereiche 
 
8.1. Reise- und Tourismusberichte sollen in geeigneter Weise auch auf soziale und politische Rahmen-
bedingungen und Hintergrunde (z.B. gravierende Menschenrechtsverletzungen) verweisen. 
 
8.2. Umwelt-, Verkehrs- und energiepolitischen Zusammenhängen soll auch im Autoteil Rechnung getragen 
werden. 
 
8.3. Tourismus-, Auto- und Gastronomieberichte sollen wie alle Bewertungen von Konsumgutern und Dienst-
leistungen nachvollziehbaren Kriterien folgen sowie von journalistisch qualifizierten Personen verfasst werden. 
 
 
9. Öffentliches Interesse 
 
9.1. In konkreten Fällen, insbesondere bei Personen des öffentlichen Lebens, wird es notwendig sein, das 
schutzwurdige Interesse der Einzelperson an der Nichtveröffentlichung eines Berichts bzw. Bildes gegen ein 
Interesse der Öffentlichkeit an einer Veröffentlichung sorgfältig abzuwägen. 



 
9.2. Öffentliches Interesse im Sinn des Ehrenkodex fur die österreichische Presse ist besonders dann gegeben, 
wenn es um die Aufklärung schwerer Verbrechen, den Schutz der öffentlichen Sicherheit oder Gesundheit oder 
um die Verhinderung einer Irrefuhrung der Öffentlichkeit geht. 
 
9.3. Fotos, die unter Missachtung der Intimsphäre der (des) Abgebildeten entstanden sind (etwa durch Auf-
lauern), durfen nur dann veröffentlicht werden, wenn ein uber das Voyeurhafte hinausgehendes öffentliches 
Interesse klar ersichtlich ist  
 


